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Öffentlich

TOP: Bebauungsplan Nr. 2 „Südlich des Sumpfteiches", Buntenbock;
hier: Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen zur Geschossigkeit
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Besch lussempfeh lung:

Dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 2 „Südlich des Sumpftei-
ches" wird zugestimmt. Die Stadt erteilt ihr gemdndliches Einvernehmen nach § 36 BauGB zu ei-
ner vom Bebauungsplan abweichenden 2-Geschossigkeit.

Begründung:
Mit Posteingang am 18. September wurde der Stadt ein Antrag auf Befreiung von einer Festsetzung
des Bebauungsplans Nr. 2 „Südlich des Sumpfteiches" übermittelt. Der Bauherr  benö-
tigt für seine Familie mehr Wohnftäche im Dachgeschoss seines Hauses Pixhaier Weg 5 in Bunten-
bock. Durch die geplante Gaube wird das Dachgeschoss rechnerisch zum 2. Vollgeschoss.

Im B-Plan Nr. 2 „Südlich des Sumpfteiches" ist allerdings nur 1 Votlgeschoss zulässig:
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Antrag auf Befreiung für 2-Geschossigkeit

Während sich ein Antrag auf Ausnahme auf etwas im B-Plan Vorgesehenes bezieht, geht es bei ei-
nern Antrag auf Befreiung um eine Abweichung von der Planung, für die der Rat seine Planungsho-
heit noch nicht ausgeübt hat. Daher hat der Rat über die Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens zu Befreiungen zu entscheiden.

Der Antragsteller möchte von den Festsetzungen abweichen:
Festsetzung der Vollgeschossigkeit: II l im B-Plan

Der Antragsteller begründet seinen Antrag wie folgt:

„Durch die Errichtung der Dachgaube erhöht sich die Geschossigkeit von l auf 11-geschossig. Die

Dachgaube befindet sich auf der Rückseite des Hauses. Die Abweichung ist städtebaulich vertret-

bar, da sich weder First- noch Traufhöhe verändern. Das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt. Die

Grundzüge der Planung werden nicht berührt. Die Abweichung ist auch unter Würdigung nachbarli-

eher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar."
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Dachaeschoss

Was regelt das Baugesetzbuch (S 31 BauGB) zu Befreiungen?

Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die Grundzüpe der Planung
nicht berührt werden und
1. die Gründe des Wohls der Allsemeinheit, einschließlich des Bedarfs zur Unterbringung von Flücht-

lingen oder Asylbegehrenden, die Befreiung erfordern oder
2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde
und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Be-
langen vereinbar ist.

Zusammengefasst sind laut § 31 (2) BauGB folgende Kriterien zu erfüllen:

> Grundzüge der Planung nicht berührt
> Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen ver-

einbar
> a) Erforderlichkeit aus Gründen des Allgemeinwohls oder

b) städtebaulich vertretbare Abweichung oder
c) nicht beabsichtigte Härte

Die Verwaltung hält eine Befreiung für städtebaulich vertretbar. Grundzüge der Planung und
nachbarliche Interessen werden nicht berührt, da sich die 11-Geschossigkeit allein aus der
Breite der Gaube ergibt.
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